
 
 

 

 

 
Bern, 4. Juli 2018 
 
 
Adressat/in: 
die Kantonsregierungen 
 
 
Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche 
nach dem Betäubungsmittelgesetz (Pilotversuche mit Cannabis): Eröffnung 
des Vernehmlassungsverfahrens 
 
Sehr geehrte Frau Präsidentin 
Sehr geehrter Herr Präsident 
Sehr geehrte Regierungsmitglieder 
 
Der Bundesrat hat am 4. Juli 2018 das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) 
beauftragt, bei den Kantonen, den politischen Parteien, den gesamtschweizerischen 
Dachverbänden der Gemeinden, Städte und Berggebiete, den gesamtschweizeri-
schen Dachverbänden der Wirtschaft und den interessierten Kreisen zur Änderung des 
Betäubungsmittelgesetzes (BetmG) sowie zur Verordnung über Pilotversuche nach 
dem Betäubungsmittelgesetz (BetmPV) ein Vernehmlassungsverfahren durchzufüh-
ren. 
 
Die Vernehmlassungsfrist dauert bis zum 25. Oktober 2018. 
 
Im BetmG soll in Artikel 8a eine neue gesetzliche Grundlage für die Durchführung von 
örtlich, zeitlich und sachlich begrenzten wissenschaftlichen Pilotversuchen geschaffen 
werden, um Erkenntnisse über die Auswirkungen neuer Regelungen im Umgang mit 
Betäubungsmitteln des Wirkungstyps Cannabis zu nicht medizinischen Zwecken zu 
gewinnen. Pilotversuche sollen auf entsprechendes Gesuch hin vom Bundesamt für 
Gesundheit nach Anhörung der betroffenen Kantone und Gemeinden und der Eidge-
nössischen Kommission für Suchtfragen (EKSF) bewilligt werden können. Pilotversu-
che haben den Gesundheitsschutz und den Jugendschutz sowie den Schutz der öf-
fentlichen Ordnung und Sicherheit zu beachten. Bei der Ausgestaltung der Pilotversu-
che soll vom BetmG abgewichen werden. Da Pilotversuche keine Daueraufgabe dar-
stellen, sondern im Rahmen eines beschränkten Zeitraums Erkenntnisse liefern sollen, 
soll die Geltungsdauer von Artikel 8a BetmG auf zehn Jahre beschränkt werden. Die 
Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz (BetmPV) regelt 
die Voraussetzungen für die Durchführung von Pilotversuchen mit Betäubungsmitteln 
des Wirkungstyps Cannabis sowie die Einzelheiten des Gesuchverfahrens. Sie bildet 
ebenfalls Bestandteil der Vernehmlassung.  
 

Die Vernehmlassungsunterlagen können bezogen werden über die Internetadresse: 
http://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.html. 
 
 

Eidgenössisches Departement des Innern (EDI) 

 

http://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.html


 

 

 

2/2 

 
 

 
Wir sind bestrebt, die Dokumente im Sinne des Behindertengleichstellungsgesetzes 
(BehiG; SR 151.3) barrierefrei zu publizieren. Wir ersuchen Sie daher, Ihre Stellung-
nahmen elektronisch mittels des zur Verfügung gestellten Word-Formulars innert der 
Vernehmlassungsfrist an die folgenden Email-Adressen zu senden (wir bitten Sie, im 
Formular auch eine Kontaktperson für allfällige Rückfragen anzugeben): 
  

pilotversuchecannabis@bag.admin.ch  
gever@bag.admin.ch  

 
Für allfällige Rückfragen steht Ihnen Adrian Gschwend (Tel. 058 462 58 00, E-Mail 
adrian.gschwend@bag.admin.ch) gerne zur Verfügung. 

 
 
Für Ihre wertvolle Mitarbeit danken wir Ihnen im Voraus bestens. 
 
Mit freundlichen Grüssen  
 

 
 
Alain Berset 
Bundespräsident 
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